
 

Krankenversicherer

Krankenversicherer:

Einleitung Betreibungsverfahren

Krankenversicherer:

Geltendmachung Verlustschein 

erfolgreich?

Betreibungsamt:

Überweist Forderung aus Verlustschein an 

Krankenversicherer

Krankenversicherer:

Kontrolle der Rückzahlung durch die Revisionsstelle

Krankenversicherer:

Betreibung erfolgreich?

(KK-Prämie bezahlt?)

Ende 

Krankenversicherer:

 erhält Verlustschein vom Betreibungsamt

Durchführungsstelle:

überweist Rückzahlung 50% an 

zuständige Gemeinde

2

Ende 

1

Vollzug Art. 64a KVG im Kanton Zug 
31. März 2014

J

N

J

N

Krankenversicherer:

 meldet nach Einleitung Betreibungsverfahren (Art. 

64a Abs. 2 KVG) der Durchführungsstelle 

Schuldnerin/Schuldner (§ 5e Abs. 4 EG KVG)

Krankenversicherer:

meldet Durchführungsstelle 

Schuldnerin/Schuldner mit 

Verlustschein

Krankenversicherer:

 vergüten 50% der Rückzahlung durch das 

Betreibungsamt an Durchführungsstelle 

 Revisionsstelle

Krankenversicherer:

prüft Verlustschein
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2

Vollzug Art. 64a KVG im Kanton Zug 
31. März 2014

Ende 

1

Ende 

Gemeinde:

 übernimmt Forderung zu 100%

(Art. 105e Abs. 2 KVV)?

J

Ende 

Gemeinde:

meldet Durchführungsstelle, dass der 

Forderungsbetrag zu 100% übernommen wird

Gemeinde:

 verfügt Aufnahme Schuldnerin/Schuldner auf die 

Liste nach Art. 64a Abs. 7 KVG (Leistungsaufschub)

(§ 5f Abs. 1 EG KVG) 

Gemeinde: 

- meldet der Durchführungsstelle nach Eintritt  der

  Rechtskraft der Verfügung, Schuldnerin/

  Schuldner zur Aufnahme auf die Liste nach Art.

  64a Abs. 7 KVG

- überweist die Forderung der Versicherer (85%) an

  die Durchführungsstelle

Krankenversicherer:

 meldet der Durchführungsstelle wenn Schuldnerin/

Schuldner von der Liste nach Art. 64a Abs. 7 KVG 

gelöscht werden kann. 

J = JA

N = NEIN
Entscheid

Durchführungsstelle:

- Aufnahme Schuldnerin/Schuldner auf Liste nach

  Art. 64a Abs. 7 KVG (Leistungsaufschub)

- überweist Forderungsbetrag an Krankenversicherer

- meldet Krankenversicherer Schuldnerin/Schuldner 

  auf der Liste mit Leistungsaufschub

Durchführungsstelle:

 meldet Sozialdienst der Gemeinde Person mit 

Verlustschein

Durchführungsstelle: 

löscht Schuldnerin/Schuldner von der Liste nach Art. 

64a Abs. 7 KVG 

Durchführungsstelle:

meldet Sozialdienst der Gemeinde  dass 

eine Person betrieben wird

N

Gemeinde:

meldet Durchführungsstelle, dass das 

Betreibungsverfahren nicht fortgesetzt 

werden soll

Gemeinde:

 Soll das Betreibungsverfahren 

gestoppt werden?

(105e Abs. 2 KVV)

Ende 

N

Durchführungsstelle:

meldet Krankenversicherer, das das 

Betreibungsverfahren nicht fortgesetzt 

werden soll

Durchführungsstelle:

meldet Krankenversicherer, dass Gemeinde die 

Forderungsbetrag zu 100% übernimmt.

Krankenversicherer:

meldet exakten Forderungsbetrag direkt

der Gemeinde

Gemeinde:

überweist die Forderungsbetrag an 

Krankenversicherer

J

Durchführungsstelle: 

teilt Schuldnerin/Schuldner mit, dass sie/er von der 

Liste gelöscht wurde. Kopie an Gemeinde
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Krankenversicherer:

setzt Betreibung fort

 


